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Rechtssatz

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Feststellung getro?en, dass die Konversion eines Muslims zum christlichen

Glauben in Marokko unter Strafe verboten sei und dass bei Bekanntwerden der Konversion mit "drastischen

gesellschaftlichen Nachteilen" zu rechnen sei. Das Bundesverwaltungsgericht selbst folgerte aus dieser Berichtslage,

dass der Revisionswerber bei ö?entlichem Bekanntwerden seiner Konversion in eine mit nicht unerheblichen
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Problemen behaftete Lebenssituation geraten könne. Auch aus den vom Revisionswerber dem

Bundesverwaltungsgericht vorgelegten Länderberichten geht hervor, dass Konvertiten in Marokko mit strafrechtlichen

Konsequenzen zu rechnen hätten und nicht o?en ihre Religion ausüben und oEziell ihre religiöse Meinung kundtun

dürften. Demnach hätte das Bundesverwaltungsgericht nähere Feststellungen zu den drohenden strafrechtlichen

Sanktionen sowie über die angenommenen "drastischen gesellschaftlichen Nachteile" des Revisionswerbers in

Marokko zu tre?en und weiters darzulegen gehabt, mit welchen "nicht unerheblichen Problemen" er bei ö?entlichem

Bekanntwerden seiner Konversion zu rechnen hätte. Davon ausgehend wären weiters nähere Erwägungen zur Frage

anzustellen gewesen, ob die genannten (strafrechtlichen bzw. gegebenenfalls: gesellschaftlichen) Repressionen

asylrelevante Intensität erreichen.
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